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Vorwort

Für das rechtswissenschaftliche Studium und das Studium der öffentlichen Verwal-
tung gewinnt das Landesrecht zunehmend an Bedeutung. Der vorliegende Band
schließt die Lücke in der Nomos-Studienbuch-Reihe für das Landesrecht Nordrhein-
Westfalen und behandelt die Kernbereiche der staatlichen Pflichtfachprüfung im öf-
fentlichen Recht: Verfassungsrecht (Wittreck), Verwaltungsrecht (Sydow), Kommunal-
recht (Görisch), Polizei- und Ordnungsrecht (Wittreck) und Bauordnungsrecht
(Schoen). Er umfasst mit dem öffentlichem Dienstrecht (Wißmann), dem Umweltrecht
(Schlacke) und dem Landesplanungsrecht (Schlacke) darüber hinaus Rechtsgebiete,
die vor allem für die juristischen Schwerpunktbereiche der nordrhein-westfälischen
Universitäten sowie für das Fachhochschulstudium im Bereich der öffentlichen Ver-
waltung bedeutsam sind.

Das Studienbuch stellt die genannten Materien kompakt dar und behandelt aktuelle
Fragestellungen. Eine Examensorientierung wird durch integrierte Klausurhinweise
und Beispielsfälle mit Lösungsskizzen erreicht. Konzeptionell wurden das Schrifttum
vor jedem Kapitel und die Rechtsprechung auf diejenigen Belege konzentriert, die für
das Studium und die Examensvorbereitung weiterführend sind. Neben Studierenden
an den Universitäten und Fachhochschulen sowie Rechtsreferendarinnen und Rechts-
referendaren erhalten auch Praktikerinnen und Praktiker aus Justiz, Verwaltung, An-
waltschaft, Verbänden und interessierte Nichtjuristinnen und -juristen durch das Buch
einen aktuellen und systematischen Überblick über das öffentliche Recht des Landes.
Der Band berücksichtigt insbesondere die aktuellen Rechtsänderungen der Landesver-
fassung, Kreis- und Landesbauordnung sowie des Justiz-, Ordnungsbehörden-, Poli-
zei-, Landesnaturschutz-, Landeswasser- und Landesplanungsgesetzes.

Die Herausgeber danken den Autoren für ihre Beiträge. Für redaktionelle und wissen-
schaftliche Unterstützung danken sie Frau Alt, Herrn Schnittker, Herrn Schüren und
Herrn Weuthen. Dank gilt ferner den studentischen Hilfskräften Frau Greb, Frau
Janssen, Frau Militz, Frau Richter, Frau Zimmermann und Herrn Hinz.

Ergänzungs- und Verbesserungsvorschläge sind stets willkommen und zu richten an
Prof. Dr. Sabine Schlacke (sabine.schlacke@uni-muenster.de) oder Prof. Dr. Fabian
Wittreck (fwitt_01@uni-muenster.de).

 

Münster, im Januar 2017

Sabine Schlacke Fabian Wittreck
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Verwaltungsrecht

von Gernot Sydow
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Grundlagen und Rechtsquellen
Landeskompetenzen für Verwaltungsorganisation und Verwaltungsverfahren

Nach der grundgesetzlichen Kompetenzverteilung liegen die Staatsaufgaben grund-
sätzlich in der Hand der Länder (Art. 30 GG). Sie führen auch die Bundesgesetze in
der Regel als eigene Angelegenheit aus (Art. 83 GG) und normieren die Einrichtung
der Behörden und das Verwaltungsverfahren eigenständig (Art. 84 I GG1). Auch im
Falle einer Bundesauftragsverwaltung nach Art. 85 GG bleibt es grundsätzlich dabei,
dass die Behördenorganisation Sache des ausführenden Landes ist (Art. 85 I GG). Erst
auf der Ebene von Personalbesetzung, Aufsicht und Weisung bestehen bei Bundesauf-
tragsverwaltung verstärkte Ingerenzrechte des Bundes (Art. 85 II 3, III, IV GG).

Vor diesem Hintergrund ist die Bundesverwaltung vergleichsweise klein. Die Sachbe-
reiche bundeseigener Verwaltung sind im Wesentlichen in Art. 87 bis 89 GG aufge-
führt. Alle anderen Bereiche sind Gegenstand der Landesverwaltung.

Klausurhinweis: Wegen der begrenzten Bedeutung des Bundes als Verwaltungsträger
ist der Aufbau der Bundesverwaltung selten klausurrelevant, während verwaltungs-
rechtliche Klausuren in der Regel eine Bestimmung des zuständigen Verwaltungsträ-
gers und der zuständigen Behörde nach nordrhein-westfälischem Landesrecht erfor-
dern und verfahrensrechtlich zur Anwendung des VwVfG NRW führen.

§ 2

I.
1.

1 Art. 84 I GG normiert dies für die Ausführung von Bundesgesetzen; für die Ausführung von Landesgesetzen
folgt die Landeskompetenz bereits aus der allgemeinen Regel des Art. 30 GG.
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Rechtsgrundlagen der Verwaltungsorganisation

Für die Organisation der Landesverwaltung in Nordrhein-Westfalen statuiert
Art. 77 S. 1 LV NRW einen Gesetzesvorbehalt: Grundfragen der Organisation und der
Zuständigkeiten bedürfen der Gesetzesform. Die verfassungsrechtliche Ausgangslage
unterscheidet sich demnach von der bundesrechtlichen Entscheidung in Art. 86 GG,
nach der die Organisationsgewalt für die Bundesverwaltung in der Hand der Bundes-
regierung liegt.2 In Nordrhein-Westfalen obliegt demgegenüber erst die Einrichtung
der einzelnen, konkreten Behörden einschließlich der Festlegung ihres Sitzes und Ver-
waltungsbezirks der Landesregierung und den einzelnen Landesministern
(Art. 77 S. 2 LV NRW: Organisationserrichtung durch Gesetz, Behördeneinrichtung
demgegenüber als exekutive Kernaufgabe durch die Landesregierung bzw. den zustän-
digen Landesminister).

Der Vielfalt exekutiver Aufgaben entspricht eine ausdifferenzierte Verwaltungsorgani-
sation, deren gesetzliche Grundlagen in zahlreichen Landesgesetzen niedergelegt sind.
Als gesetzliche Kernregelung hat der nordrhein-westfälische Landtag auf der Grundla-
ge von Art. 77 S. 2 LV NRW 1962 das Gesetz über die Organisation der Landesver-
waltung (LOG NRW) erlassen. Das LOG NRW ist ein allgemeines, ressortübergrei-
fendes Gesetz über die Verwaltungsorganisation, das in dieser Weise in der Mehrzahl
der Flächenländer keine Entsprechung hat.3 Ungeachtet seines ressortübergreifenden
Regelungsansatzes ist das LOG NRW keine erschöpfende Kodifikation des Landesor-
ganisationsrechts. Im Einzelnen gelten für Aufbau und Struktur der Landesverwaltung
Nordrhein-Westfalens folgende Bestimmungen:

n für die allgemeine Landesverwaltung (Behörden und Einrichtungen des Landes):
§§ 2 ff. LOG NRW ( Rn. 20 ff.);

n für besondere Bereiche der Landesverwaltung: Spezialgesetze, bspw.
§§ 1 ff. POG NRW für die Landespolizei ( § 4 Rn. 24 ff.);

n für die Gemeinden und Gemeindeverbände: primär die GO NRW und weitere
kommunalrechtliche Gesetze, ergänzend §§ 15 ff. LOG NRW ( § 3 Rn. 10);

n für sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit
Ausnahme der Religionsgemeinschaften: §§ 18 ff. LOG NRW ( Rn. 13, 32 ff.);

n für den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit:
Art. 77 a LV NRW, §§ 21 ff. DSG NRW, § 13 IFG NRW ( Rn. 90 ff.);

n für die staatlichen Hochschulen: HochschulG NRW (keine Geltung des LOG ge-
mäß § 1 II lit. d) LOG NRW).4

Die Religionsgemeinschaften sind auch dann, wenn sie öffentlich-rechtlich verfasst
sind, keine staatlichen Verwaltungsträger. Sie konstituieren sich eigenständig als
Grundrechtsträger und können sich der allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Rechts-
formen bedienen. Dabei unterliegen sie den allgemeinen staatlichen Gesetzen (BGB,
GmbHG, StiftG NRW usw.), nicht den für die staatliche Verwaltung erlassenen Nor-

2.

2 Dazu Stähler, Landesorganisationsgesetz Nordrhein-Westfalen, S. 11.
3 Zu den Vor- und Nachteilen einer ressortübergreifenden Organisationsregelung Stähler, Landesorganisations-

gesetz Nordrhein-Westfalen, S. 12 f.
4 Zur Hochschulaufsicht und den Funktionen des Hochschulrates in NRW: Schütz, NWVBl. 2015, 205 ff.
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men (LOG NRW usw.). Als speziell die Kirchen betreffende staatliche Gesetze gelten
in Nordrhein-Westfalen verschiedene preußische Gesetze aus dem Jahr 1924 als Lan-
desrecht fort: Das Gesetz betreffend die Kirchenverfassungen der evangelischen Lan-
deskirchen und das Gesetz über die Verwaltung des katholischen Kirchenvermögens.5

Rechtsgrundlagen des Verwaltungsverfahrensrechts

Die Abgrenzung zwischen Bundes- und Landesverwaltung ist nicht nur für die Bestim-
mung der Behördenzuständigkeit von Relevanz, sondern hat unmittelbare Folgen
auch für das anwendbare Verwaltungsverfahrensrecht: Das VwVfG des Bundes gilt
für die Verwaltungstätigkeit der Bundesbehörden (§§ 1 I, 2, 9 VwVfG Bund), wäh-
rend die Verwaltungstätigkeit der Landesbehörden dem VwVfG NRW und weiteren
landesrechtlichen Verfahrensvorschriften wie dem VwVG NRW unterliegt (unten →
Rn. 42 ff., 46 ff.). Das anwendbare Verfahrensrecht folgt grundsätzlich den Kompe-
tenzregeln für die Behördenzuständigkeit im Bund-Länder-Verhältnis.

Rechtsgrundlagen des Verwaltungsprozessrechts

Das verwaltungsgerichtliche Verfahren wird durch die VwGO bundesrechtlich nor-
miert. Ausführende Bestimmungen von begrenzter Bedeutung finden sich im
JustG NRW ( Rn. 104 ff.).

Verwaltungsorganisation
Verfassungsrechtliche Bedeutung der Verwaltungsorganisation

Die unmittelbare Landesverwaltung Nordrhein-Westfalens ist ebenso wie in anderen
Bundesländern hierarchisch strukturiert. Die Behörden stehen in einem Über-/Unter-
ordnungsverhältnis zueinander, das auch in den Behördenbezeichnungen sehr direkt
zum Ausdruck kommt: oberste Landesbehörden, Landesmittelbehörden, untere Lan-
desbehörden (§ 2 LOG NRW; näher unten → Rn. 20 f.). Nachgeordnete Behörden un-
terliegen der Dienst- und Fachaufsicht, höhere Behörden haben Weisungsrechte. Diese
hierarchische Verwaltungsstruktur ist für die unmittelbare Landesverwaltung prägend
und angemessen. Sie dient der Durchsetzung des Prinzips demokratischer Legitimati-
on der Exekutive.6

In Ergänzung, teils auch in Konkurrenz zu diesem demokratisch-hierarchischen Orga-
nisationsprinzip steht als zweites Organisationsprinzip der Exekutive das Prinzip der
funktionalen oder der kommunalen Selbstverwaltung nach Art. 28 II GG,
78 I LV NRW. Zur Realisierung des Selbstverwaltungsprinzips werden bestimmte Be-
reiche der Landesverwaltung durch eigenständige Rechtsträger in Form einer Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts wahrgenommen. Diese Rechtsträ-
ger bilden die mittelbare Landesverwaltung.

3.

4.

II.
1.

5 Preuß. GS 1924, S. 221 bzw. S. 585; zur Verleihung des Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts an
Religionsgesellschaften Sachs/Jasper, NWVBl 2016, 1 ff.

6 Grundlegend und nach wie vor aktuell: Dreier, Hierarchische Verwaltung im demokratischen Staat, 1991;
zum Zusammenhang von Verwaltungsorganisation und Verwaltungslegitimation zudem etwa Schmidt-Aß-
mann, Verwaltungsrechtliche Dogmatik, 2013, S. 152 ff., S. 166 ff.

II. Verwaltungsorganisation
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Nordrhein-Westfalen hat einen reichen Strauß unterschiedlichster Formen kommunal
bestimmter Institutionen und Verwaltungsträger geschaffen. So ist jeder Bezirksregie-
rung ein Regionalrat ohne eigene Rechtsfähigkeit zugeordnet, der indirekt in den
Kommunalwahlen bestimmt wird und für die Regionalplanung im Regierungsbezirk
zuständig ist.7 Im Regelfall wird das Selbstverwaltungsprinzip durch eigene Verwal-
tungsträger verwirklicht. Neben den Städten, Gemeinden und Kreisen (→ § 3
Rn. 7 ff.) bestehen dafür mehrere große Gemeindeverbände: die Landschaftsverbände
Rheinland und Westfalen-Lippe8 und der Regionalverband Ruhr9. Die beiden Land-
schaftsverbände mit Hauptsitz in Köln bzw. Münster übernehmen vor allem Aufgaben
im sozialen und kulturellen Bereich (Trägerschaft zahlreicher Förderschulen, Kliniken,
Rehabilitationseinrichtungen, Museen usw.). Der Regionalverband Ruhr mit Sitz in
Essen nimmt die Regionalplanungsaufgaben für das Ruhrgebiet wahr.

Die berufsständischen Kammern (Industrie- und Handelskammern, Apothekerkam-
mern usw.) dienen der funktionalen Selbstverwaltung.

Neben dem Selbstverwaltungsprinzip können auch andere Gründe eine rechtlich ver-
selbstständigte Organisationsform der Exekutive nahelegen oder gebieten. Beispiels-
weise ist der Westdeutsche Rundfunk in Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts
organisiert10; er unterliegt damit nicht den Weisungs- und Aufsichtsrechten der unmit-
telbaren Landesverwaltung, um durch diese Eigenständigkeit die Rundfunkfreiheit aus
Art. 5 I 2 GG organisatorisch abzusichern. Ebenso sind die nordrhein-westfäli-
schen Hochschulen zur Gewährleistung der Wissenschaftsfreiheit aus Art. 5 III GG,
16 LV NRW als Körperschaften des öffentlichen Rechts oder als Stiftungen verfasst.11

Grundbegriffe des Verwaltungsorganisationsrechts
Verwaltungsträger

Die Verwaltungsträger sind Zurechnungssubjekt der verwaltungsrechtlichen Rechte
und Pflichten; mit den Trägern der Verwaltung besteht das Verwaltungsrechtsverhält-
nis zum Bürger. Verwaltungsträger können sein:

n als Träger unmittelbarer Staatsverwaltung: das Land Nordrhein-Westfalen;
n als Träger mittelbarer Staatsverwaltung: Körperschaften, Stiftungen und Anstalten

des öffentlichen Rechts (zur Abgrenzung unten → Rn. 33), insbesondere

– die Städte und Gemeinden als Gebietskörperschaften,
– die Kreise als Kommunalverbände in der Rechtsform von Körperschaften des

öffentlichen Rechts,
– die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe als Kommunalverbän-

de, ebenfalls als Körperschaften des öffentlichen Rechts verfasst,
– der Regionalverband Ruhr als Körperschaft des öffentlichen Rechts,

2.
a)

7 §§ 6 ff. LPlG NRW als regionale Planungsträger, 2000 mit veränderten Aufgaben aus den früheren Bezirks-
planungsräten hervorgegangen (§ 8 Rn. 20 ff.).

8 Rechtsgrundlage: Landschaftsverbandsordnung für das Land NRW (GV NRW 1994, S. 657).
9 Rechtsgrundlage: RVR-Gesetz (Fn. 17).

10 § 1 des Gesetzes über den Westdeutschen Rundfunk (WDR-Gesetz vom 25.4.1998 (GV NRW 1998, S. 265)).
11 § 2 HG NRW.

§ 2 Verwaltungsrecht

82 Sydow

10

11

12

13

http://www.nomos-shop.de/25094



– kommunale Zweckverbände auf der Grundlage von § 5 I GkG NRW12, die
zwar ebenfalls Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, sich aber anders als
die Gebietskörperschaften und Kommunalverbände nicht auf die Selbstverwal-
tungsgarantie aus Art. 78 LV NRW berufen können,13

– die Kammern als Körperschaften des öffentlichen Rechts im Bereich der funk-
tionalen Selbstverwaltung,

– verschiedenste Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts (WDR, Hoch-
schulen usw.),

– im Einzelfall auch mit staatlicher Hoheitsgewalt beliehene natürliche oder juris-
tische Personen des Privatrechts (Beliehene, z.B. TÜV).

Behörden als Organe der Verwaltungsträger

Als juristische Personen sind die Verwaltungsträger nicht selbst handlungsfähig. Sie
handeln durch ihre Organe. Dies können Organe der internen Willensbildung sein.
Diejenigen Organe, die im Außenverhältnis gegenüber dem Bürger die Verwaltungstä-
tigkeit ausüben, bezeichnet man als Behörden (§ 1 II VwVfG NRW: jede Stelle, die –
für einen Verwaltungsträger – Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt14).

Das Verwaltungsrecht regelt die Zuständigkeiten in der Regel nicht verwaltungsträ-
ger-, sondern behördenbezogen. Dabei sind auch abweichende Bezeichnungen möglich
und vielfach üblich, was die Behördeneigenschaft aber nicht tangiert (z.B. Finanzäm-
ter und Oberfinanzdirektionen als Landesbehörden in der Finanzverwaltung; persona-
lisierte Behördenbezeichnungen im Kommunalbereich: Bürgermeister, Landrat als Be-
hörden der jeweiligen Gebietskörperschaft).

Behördeninterne Binnengliederung: Abteilungen, Referate und Ämter

Die Behörden sind in Abhängigkeit von ihrer Größe behördenintern in Abteilungen,
Referate, Ämter und weitere Organisationseinheiten mit diversen Bezeichnungen ge-
gliedert (Stabsstellen, Koordinierungsstellen u.a.). Diese Binnengliederung bedarf kei-
ner Gesetzesform, sondern wird durch die vorgesetzte Dienststelle oder die Behörden-
leitung in der Regel durch (Rund-)Erlass vorgenommen.15

Die formale Rechtmäßigkeit des administrativen Handelns erfordert ein Handeln der
zuständigen Behörde, in der Regel aber nicht die Beachtung der behördeninternen Ge-
schäftsverteilung auf Abteilungen, Referate oder Ämter, die nur verwaltungsintern
bindet.

Klausurhinweise: Aus diesem Grund sind Geschäftsverteilungsfragen auf behörden-
interne Abteilungen, Referate oder Ämter im Gegensatz zur Behördenzuständigkeit re-

b)

c)

12 Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Neufassung vom 1.10.1979 (GV NRW 1979,
S. 621); zu diesen Zweckverbänden § 3 Rn. 9, 15.

13 Zur verfassungsrechtlichen Stellung der verschiedenen Körperschaften: Dietlein, in: Dietlein/Hellermann
(Hg.), Öffentliches Recht in Nordrhein-Westfalen, 6. Aufl. 2016, § 1, Rn. 177, 194.

14 Zur Behördeneigenschaft des Prüfungsausschusses bei dem Justizprüfungsamt Nordrhein-Westfalen:
Schnapp, NWVBl. 2010, 419 ff.

15 Beispiel: Runderlass des Innenministeriums über die „Innere Organisation der Bezirksregierungen
v. 8.11.2005“, MBl. NRW 2005, S. 1304, geändert durch RdErl v. 5.12.2007 (MBl. NRW 2007, S. 924),
10.6.2014 (MBl. NRW 2014, S. 318).
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gelmäßig nicht klausurrelevant, weil Klausuren typischerweise die Rechtmäßigkeit des
Behördenhandels im Außenverhältnis betreffen. Dies entlastet in der Klausurbearbei-
tung, setzt aber die Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen (klausurrelevanter) Behör-
denzuständigkeit und (interner, d.h. für Klausuren typischerweise nicht relevanter)
Geschäftsverteilung voraus.

Diese Unterscheidung ist leider nicht zweifelsfrei anhand der jeweiligen Bezeichnung
möglich. Insbesondere kann mit „Amt“ eine eigenständige Behörde (Finanzamt, Lan-
desamt für Besoldung und Versorgung) oder eine unselbstständige Untereinheit be-
zeichnet werden (kommunales Bauamt oder kommunales Ordnungsamt, das Aufga-
ben des Bürgermeisters als Behörde der Gemeinde wahrnimmt). Entscheidend für die
Behördeneigenschaft ist § 1 II VwVfG NRW. Im Bereich der Gebietskörperschaften
sind der (Ober-)Bürgermeister bzw. Landrat die zuständigen Behörden; kommunalen
Ämtern fehlt dementsprechend die Behördeneigenschaft.

Abgrenzungsbeispiel:
Das „Schulamt für die Stadt Münster“ ist eine staatliche, dem Ministerium für Schule und Wei-
terbildung nachgeordnete untere Landesbehörde nach § 9 LOG NRW. Als untere Schulaufsichts-
behörde ist es für die Stadt Münster mit den staatlichen Aufgaben der Schulaufsicht nach
§§ 86 ff. SchulG NRW betraut (u.a. Dienst- und Fachaufsicht, Einstellung der Lehrkräfte, die Lan-
desbedienstete sind). Das kommunale „Amt für Schule und Weiterbildung“ der Stadt Münster
nimmt demgegenüber als unselbstständiger Teil der Kommunalverwaltung die kommunalen
Aufgaben des Oberbürgermeisters im Schulbereich wahr (Schulträgeraufgaben nach
§§ 78 ff. SchulG NRW, u.a. in Bezug auf Schulräume und das nicht-pädagogische Personal wie
Hausmeister, die Kommunalangestellte sind). Dass beide Ämter ihren Dienstsitz im selben Ge-
bäude in Münster haben, ist wegen der Sachnähe der Aufgaben nützlich, ändert aber an der
grundverschiedenen Zuordnung und rechtlichen Qualifizierung beider Ämter nichts.

Richtiger Klagegegner für Anfechtungsklagen ist demnach gemäß § 78 VwGO bei Maßnahmen
des staatlichen „Schulamtes für die Stadt Münster“ das Land NRW, bei Maßnahmen des kommu-
nalen „Amtes für Schule und Weiterbildung“ die Stadt Münster.

Aufbau der unmittelbaren Landesverwaltung
Dreistufig-hierarchischer Grundaufbau

Der Verwaltungsaufbau der Landesverwaltung (unmittelbare Staatsverwaltung) ist in
Nordrhein-Westfalen wie in den meisten Flächenländern dreistufig:

n oberste Landesbehörden: Ministerpräsident, Landesregierung, Landesministerien
(§ 2 LOG NRW);

n Landesmittelbehörden: Bezirksregierungen (in anderen Bundesländern auch als Re-
gierungspräsidien bezeichnet), Oberfinanzdirektionen (§ 7 LOG NRW);

n untere Landesbehörden: Landräte/Landrätinnen, Kreispolizeibehörden, Finanzäm-
ter, Schulämter usw. (§ 9 LOG NRW; zur Stellung der Gemeinden und ihrer (Ober-)
Bürgermeister/Bürgermeisterinnen  in  der  Landesverwaltung:  § 15  LOG  NRW;
 § 3, insb. Rn. 85 ff.).

Die obersten Landesbehörden haben primär die Aufgabe, die Landesverwaltung zu
leiten und zu beaufsichtigen; sie selbst nehmen konkrete Verwaltungsaufgaben nur in
Einzelfällen wahr (§ 5 I LOG NRW). Auf der mittleren Ebene verfolgt das LOG NRW
das Ziel möglichst umfassender sachlicher Kompetenzen. Die Zuständigkeiten der

3.
a)
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Landesmittelbehörden werden grundsätzlich nach einem territorialen Kriterium abge-
grenzt (für die fünf Bezirksregierungen in Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und
Münster: §§ 7 I, 8 I, III LOG NRW). Die örtliche Zuständigkeit richtet sich bei terri-
torialer Abgrenzung der Behördenzuständigkeiten nach § 3 VwVfG NRW, vereinzelt
auch nach vorrangigen spezielleren Regelungen in Fachgesetzen (z.B. § 4 OBG NRW).

Daneben besteht eine Reihe von Landesbehörden, deren Errichtung keinem territoria-
len, sondern einem aufgabenbezogenen Kriterium folgt: Sie sind für das ganze Land
zuständig, allerdings beschränkt auf eine bestimmte Verwaltungsaufgabe. Beispiele
bilden das Landesamt für Besoldung und Versorgung oder das Landeskriminalamt
(weitere Behörden in § 6 II LOG NRW). Diese Behörden, die einer obersten Landesbe-
hörde unmittelbar unterstehen und für das ganze Land zuständig sind, heißen Landes-
oberbehörden (§ 6 I LOG). Klagen gegen Maßnahmen dieser Landesoberbehörden
sind gemäß § 78 VwGO gegen das Land Nordrhein-Westfalen zu richten.

Teile der Landesverwaltung, deren Tätigkeit erwerbswirtschaftlich ausgerichtet ist
oder die jedenfalls kostendeckend arbeiten, können als Landesbetriebe nach
§ 14 a LOG geführt werden. Landesbetriebe sind rechtlich unselbstständige, organisa-
torisch abgesonderte Teile der Landesverwaltung. Ein Beispiel bietet der Bau- und Lie-
genschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen.16 § 14 a III LOG sieht die Möglichkeit vor,
Landesbehörden bei erwerbswirtschaftlichem Tätigkeitsprofil in Landesbetriebe um-
zuwandeln und einen Abnahme- und Benutzungszwang für die von den Landesbetrie-
ben angebotenen Dienstleistungen bzw. Produkte für andere Dienststellen der Landes-
verwaltung zu begründen.

Aufsichts- und Weisungsverhältnisse

Der hierarchische Aufbau der unmittelbaren Landesverwaltung äußert sich insbeson-
dere in der Aufsicht über nachgeordnete Behörden (§ 11 LOG NRW). Sie bezieht sich:

n als Dienstaufsicht auf Aufbau, innere Ordnung, allgemeine Geschäftsführung und
Personalangelegenheiten (§ 12 I LOG NRW) und

n als Fachaufsicht auf die rechtmäßige und zweckmäßige Wahrnehmung der Aufga-
ben (§ 13 I LOG NRW). Die Fachaufsicht umfasst das Recht, Weisungen zu ertei-
len und bei Gefahr im Verzug oder aufgrund besonderer Ermächtigung die Aufga-
ben der nachgeordneten Behörden selbst auszuüben (§ 13 III LOG NRW).

Dienst- und Fachaufsicht sind grundsätzlich parallelisiert und folgen dem Hierarchie-
prinzip: Die obersten Landesbehörden haben die Aufsicht über die Landesoberbehör-
den und die Landesmittelbehörden, die Landesoberbehörden und die Landesmittelbe-
hörden über die ihnen unterstehenden unteren Landesbehörden. Die oberste Dienst-
und Fachaufsicht über die unteren Landesbehörden obliegt den obersten Landesbe-
hörden (§§ 12 II, 13 II LOG NRW). Die Aufsichts- und Weisungsstrukturen folgen
dabei grundsätzlich den Geschäftsbereichen innerhalb der Landesregierung als obers-
ter Landesbehörde.

b)

16 Dazu Kral, NWVBl. 2013, 166 ff.
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Besonderheiten ergeben sich aus der Stellung der Bezirksregierungen als allgemeiner
Vertretung der Landesregierung im Bezirk (§ 8 I 1 LOG NRW). Daher wird die
Dienstaufsicht über die Bezirksregierungen einheitlich durch das Innenministerium ge-
führt (§ 12 II 1 Nr. 2 LOG NRW), während die Fachaufsicht über die einzelnen Abtei-
lungen und Referate der Bezirksregierungen dem jeweils sachlich zuständigen Landes-
ministerium obliegt (§ 13 II 1 Nr. 1 LOG NRW).

Stabilität der Grundstrukturen und Reformansätze

Die dreistufig-hierarchische Grundstruktur der unmittelbaren Landesverwaltung aus
obersten Landesbehörden, Landesmittelbehörden und unteren Landesbehörden mit
der Sonderstellung der Landesoberbehörden ist seit Gründung des Landes Nordrhein-
Westfalen unverändert. Die zugrunde liegende Territorialstruktur geht im Wesentli-
chen bereits auf die preußischen Verwaltungsstrukturen in den damaligen preußischen
Provinzen Westfalen und Rheinland vom Anfang des 19. Jahrhunderts zurück. Sie
stammt damit aus vorindustriellen Zeiten und spiegelt die Industrialisierungs- und
Verstädterungsprozesse und das Bevölkerungswachstum insbesondere im Ruhrgebiet
nicht wieder.

Vor diesem Hintergrund ist in Nordrhein-Westfalen längere Zeit über Zahl und Zu-
schnitt der Regierungsbezirke und im Zusammenhang damit über die Zukunft der
Landschaftsverbände und des Regionalverbandes Ruhr diskutiert worden. Ziel der
Reformen sollte es u.a. sein, die Landesplanung im Ruhrgebiet zu vereinfachen. Die
Landesregierung hatte 2005 angekündigt, die Landschaftsverbände Rheinland und
Westfalen-Lippe aufzulösen, für das Gebiet des Regionalverbandes Ruhr eine eigene
Bezirksregierung zu bilden und die übrigen Landesteile zwei neuen Regierungsbezir-
ken (Rheinland und Westfalen bzw. Westfalen-Lippe) zuzuteilen. Die Planungen wur-
den 2008 zurückgestellt, teils aufgrund politischer Widerstände vor allem aus Westfa-
len, teils aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken im Hinblick auf Strukturzusagen
beim Beitritt des ehemaligen Freistaats Lippe zu Nordrhein-Westfalen 1947.

Die gegenwärtige Regierungskoalition hat sich an Stelle dieser gescheiterten Großre-
form für eine kleine Lösung entschieden: Der Regionalverband Ruhr ist 2015 durch
eine Novellierung des RVR-Gesetzes weiterentwickelt worden, insbesondere durch
Übertragung zusätzlicher Aufgabenbereiche und Tätigkeiten.17 Die Landschaftsver-
bände als höhere Kommunalverbände genießen nach dem gegenwärtigen Koalitions-
vertrag „Bestandsschutz“ (was nur eine politische und keine rechtliche Kategorie sein
kann). Auch die fünf Bezirksregierungen sollen „als starke Bündelungsbehörden in der
Mittelinstanz mit ihren bewährten Strukturen und dem Querschnittspersonal“ erhal-
ten bleiben.18

Weitere Reformen betreffen das Verhältnis von allgemeinen Behörden zu Fachbehör-
den, insbesondere den sachlichen Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierungen. Sie
sind nach § 8 III LOG NRW grundsätzlich für alle Aufgaben der Landesverwaltung in

c)

17 Gesetz zur Stärkung des Regionalverbandes Ruhr vom 12.5.2015 (insb. § 4) (GV NRW 2015, S. 435).
18 Koalitionsvertrag 2012–2017 zwischen der NRW SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW. Teil IX

(Kommunen, Innen, Justiz), S. 103 f.
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ihrem Bezirk zuständig, die nicht ausdrücklich anderen Behörden übertragen sind. Seit
längerem besteht eine Tendenz, Fachbehörden aufzulösen und ihre Aufgaben in die
Bezirksregierungen einzugliedern (auf Ebene der Landesmittelbehörden) bzw. sie den
Kreisen und kreisfreien Städten zu übertragen (auf Ebene der unteren Landesbehör-
den). Beispielsweise werden seit 2001 die Aufgaben des früheren Landesamtes für
Ausbildungsförderung von der Bezirksregierung Köln wahrgenommen, die Aufgaben
des früheren Landesoberbergamtes von der Bezirksregierung Arnsberg und die Aufga-
ben der früheren Seemannsämter im Bereich der Binnenschifffahrt durch die Bezirks-
regierung Düsseldorf.19 Die Versorgungsämter sind in Nordrhein-Westfalen 2007 auf-
gelöst worden; ihre Aufgaben nehmen nun die Kreise, kreisfreien Städte, Landschafts-
verbände und Bezirksregierungen wahr.20

Der Gesetzgeber flaggt diese Reformen stets als Beitrag zur Modernisierung und Straf-
fung der Landesverwaltung aus. Tatsächlich ist die Anzahl der Behörden durch ver-
schiedenste Reformgesetze nicht unwesentlich reduziert worden. Eine Aufgabenredu-
zierung ist damit regelmäßig aber nicht verbunden. Den Reformen liegt also keine
Aufgabenkritik zu Grunde, sondern die Hoffnung auf Effizienzvorteile durch eine we-
niger ausdifferenzierte Organisationsstruktur. Die Reformgesetze haben zudem einen
Nebeneffekt: Es gibt immer mehr Aufgaben, für die eine einzelne Bezirksregierung zu-
ständig ist, obwohl § 7 I LOG NRW eine landesweite Zuständigkeit einer Landesmit-
telbehörde eigentlich nur als Ausnahmefall vorsieht. Als Folge variieren die Organisa-
tionspläne der Bezirksregierungen mittlerweile nicht unwesentlich, da zahlreiche Or-
ganisationseinheiten des Musterorganisationsplans21 nur in einer oder in wenigen Be-
zirksregierungen vorhanden sind.

Aufbau der mittelbaren Landesverwaltung
Landesrechtlicher Rückgriff auf die tradierte Formentrias aus Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen

Fall 1: „Stiftserrichtung durch Gesetz“
In Dortmund bestand seit 1973 eine Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) in der
Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat 2008
das Gesetz zur Errichtung einer „Stiftung für Hochschulzulassung“22 erlassen, durch das die da-
malige ZVS in die Rechtsform einer rechtsfähigen Stiftung des öffentlichen Rechts überführt
worden ist. Nach § 2 des Errichtungsgesetzes hat die Stiftung die Aufgabe, die Hochschulen bei
der Durchführung von Zulassungsverfahren zu unterstützen und das zentrale Vergabeverfahren
für Studienplätze durchzuführen. Die Stiftung finanziert sich im Wesentlichen durch Kostenbei-
träge der Hochschulen und jährliche Zuschüsse der Länder nach Maßgabe der jeweiligen Haus-
haltsgesetze (§ 3 I, II Errichtungsgesetz). Als Stiftungsorgane hat das Errichtungsgesetz einen
Stiftungsrat, eine Geschäftsführerin/einen Geschäftsführer und einen Aufsichtsrat gebildet
(§ 5 Errichtungsgesetz). Das Nähere regelt die Stiftungssatzung, die vom Stiftungsrat beschlos-

4.
a)

19 Gesetz zur Eingliederung von Landesbehörden und Unteren Landesbehörden in die Bezirksregierungen, ver-
kündet als Art. 1 des 2. Modernisierungsgesetzes vom 9.5.2000 (GV NRW 2000, S. 462).

20 Art. 1 § 1 des 2. Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur vom 30.10.2007 (GV NRW 2007, S. 481); die
rechtstatsächlichen Darstellungen bei Rietdorf/Sigulla/Voss, Handbuch der Landesverwaltung Nordrhein-
Westfalen, S. 267 ff., dokumentieren den Stand vom Anfang der 1960er Jahre und sind mittlerweile in Folge
dieser und zahlreicher anderer Organisationsreformen primär von verwaltungsgeschichtlichem Interesse.

21 Anlage zum Organisationserlass zur Inneren Organisation der Bezirksregierungen (Fn. 15).
22 Verkündet als Art. 2 des Hochschulzulassungsreformgesetzes vom 18.11.2008 (GV NRW 2008, S. 710).
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sen und vom Wissenschaftsministerium NRW genehmigt worden ist (§ 4 Errichtungsgesetz). Ist
die Stiftungserrichtung durch das Parlament in Gesetzesform rechtmäßig?

Das Landesorganisationsgesetz regelt in §§ 18, 21 LOG NRW Grundfragen der Er-
richtung juristischer Personen des öffentlichen Rechts (Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen) als Träger mittelbarer Staatsverwaltung. Das Landesrecht Nordrhein-
Westfalens greift in diesen Normen die Trias aus Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts auf, die seit dem 19. Jahrhundert den tradierten For-
menbestand juristischer Personen des öffentlichen Rechts bilden:

n Körperschaften sind mitgliedschaftlich strukturiert (Beispiele: Landesapotheker-
kammern Nordrhein und Westfalen-Lippe; Landschaftsverbände Rheinland und
Westfalen-Lippe, Regionalverband Ruhr, jeweils mit den kreisfreien Städten und
Kreisen als Mitgliedern).

n Stiftungen werden demgegenüber nicht durch Mitglieder, sondern durch ein Ver-
mögen konstituiert, das einem bestimmten Zweck gewidmet ist (Beispiel im Fall 1:
Stiftung für Hochschulzulassung als öffentlich-rechtliche Stiftung). Neben wenigen
öffentlich-rechtlichen Stiftungen bestehen zahlreiche privatrechtliche Stiftungen auf
der Grundlage von §§ 80 BGB, 1 StiftG NRW. Sie können auch durch staatliche
Rechtsträger in dieser privatrechtlichen Form errichtet werden (z.B. die 2001 vom
Land NRW mit Sitz in Bonn gegründete Stiftung Umwelt und Entwicklung Nord-
rhein-Westfalen).

n Anstalten bündeln wie Körperschaften sachliche Mittel und Personal; im Gegen-
satz zu Körperschaften sind sie aber nicht mitgliedschaftlich organisiert, sondern
haben Benutzer (Beispiele: Westdeutscher Rundfunk als Landesrundfunkanstalt des
Landes Nordrhein-Westfalen, kommunale Sparkassen).

Dieser Formenbestand öffentlich-rechtlicher juristischer Personen ist einerseits ausge-
sprochen statisch und seit dem 19. Jahrhundert unverändert – ganz im Gegensatz zum
Privatrecht, wo Rechtspraxis und Gesetzgebung den Formenbestand ständig weiter-
entwickeln und neue Rechtsformen kreieren (GmbH & Co. KG, „Ein-Mann“-GmbH,
Partnerschaftsgesellschaft, Rückgriff auf die englische Ltd. usw.). Andererseits sind die
drei tradierten öffentlich-rechtlichen Rechtsformen in ihren Binnenstrukturen sehr fle-
xibel. Sie bilden nicht viel mehr als eine rechtliche Hülle. Diese begründet im Außen-
verhältnis Rechtsfähigkeit und damit die Eignung als Verwaltungsträger. In ihren Bin-
nenstrukturen bedürfen die juristischen Personen einer Ausgestaltung durch den kon-
kreten Errichtungsakt (Beispiele  Rn. 36) und sind dieser Ausgestaltung auch ohne
Weiteres zugänglich. Fragen der Organe und Organkompetenzen können im Errich-
tungsakt unter Rückgriff auf eine der drei Formen so festgelegt und ausgestaltet wer-
den, wie es für Aufgabenstellung und Funktionsweise der konkreten juristischen Per-
son angemessen ist. Deshalb besteht kein ausgeprägtes Bedürfnis, neue öffentlich-
rechtliche Rechtsformen zu entwickeln.

Die einzige nennenswerte strukturelle Veränderung, die im Landesrecht Nordrhein-
Westfalens in den letzten Jahrzehnten zu verzeichnen ist, betrifft das Kommunalwirt-
schaftsrecht: § 114 a GO NRW ermöglicht es den nordrhein-westfälischen Gemeinden
seit 1999, Unternehmen und Einrichtungen auch in der Rechtsform einer Anstalt des

§ 2 Verwaltungsrecht
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